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1. Vorbemerkungen 

1 Gegenstand dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ist die Bilanzierung 
von Financial Futures und Forward Rate Agreements bei Instituten2. Ergänzend zu 
dieser Stellungnahme ist für die Bilanzierung von Financial Futures und Forward 
Rate Agreements im Handelsbestand IDW RS BFA 23 anzuwenden. Für Financial 
Futures und Forward Rate Agreements, die in eine Bewertungseinheit nach § 254 
HGB einbezogen werden, ist ergänzend IDW RS HFA 354 zu beachten. 

2 Diese IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ersetzt die IDW Stellungnahme 
des Bankenfachausschusses 2/1993: Bilanzierung und Prüfung von Financial Futu-
res und Forward Rate Agreements. 

 

2. Begriff der Financial Futures und Forward Rate Agreements 

3 Financial Futures („Futures“) sind hinsichtlich Nominalbetrag, Laufzeit und Basiswert 
standardisierte, an Terminbörsen mit Clearing-System gehandelte Finanzterminkon-
trakte. Basiswert kann ein lieferbarer (z.B. Wertpapier, Geldanlage, Fremdwäh-
rungsbetrag) oder ein nicht lieferbarer Handelsgegenstand (z.B. Aktienindex) sein. 
Durch den Kauf/Verkauf eines Futures verpflichtet sich der Käufer/Verkäufer, an ei-
nem „margin-System“ mit börsentäglich fälligen Gewinn- oder Verlustausgleichszah-
lungen teilzunehmen. Futures führen bei Fälligkeit zu physischen Lieferungen (phy-
sical settlement) oder zu Barausgleichszahlungen (cash settlement) zwischen den 

                                                 
1 Vorbereitet vom Arbeitskreis „Bankbuchsteuerung“. Verabschiedet vom Bankenfachausschuss (BFA) am 

18.08.2011. Billigende Kenntnisnahme durch den Hauptfachausschuss (HFA) am 07.09.2011. 
2 Der Begriff „Institute“ umfasst Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute. 
3 IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung von Finanzinstrumenten des Handelsbestands bei 

Kreditinstituten (IDW RS BFA 2) (Stand: 03.03.2010). 
4 IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Bewertungseinheiten 

(IDW RS HFA 35) (Stand: 10.06.2011). 


